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 Interdisziplinär für den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen vor sexueller Gewalt 
 

Bundesfamilienministerin Paus und Unabhängige Beauftragte 
Claus eröffnen Sommertagung des Nationalen Rats 

 
Auf der Sommertagung des Nationalen Rates gegen sexuelle Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen kommen vom 27. bis 28. Juni 2024 erstmals mehr 
als 200 Mitglieder persönlich in Berlin zusammen. Die Mitglieder tauschen sich 
interdisziplinär und ressortübergreifend in verschiedenen Gesprächsformaten 
und Fachforen aus, bilanzieren bisherige Entwicklungen und beraten neue 
Positionen und Empfehlungen.  
 
Bundesfamilienministerin Lisa Paus und die Unabhängige Beauftragte für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) Kerstin Claus würdigen 
die Arbeit des 2019 eingesetzten Nationalen Rats. Das Gremium bringt im 
Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen und deren Folgen 
staatliche und nichtstaatliche Akteurinnen und Akteure zusammen.  
 
Bundesfamilienministerin Lisa Paus: „Mit dem Kabinettbeschluss für ein 
„Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen“ hat die Bundesregierung gesetzliche Klarheit geschaffen und 
damit zum besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen beigetragen. Ich 
freue mich daher sehr, dass die Mitglieder des Nationalen Rates hier so 
zahlreich zusammenkommen. Denn echte Fortschritte im Kampf gegen 
sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen lassen sich nur gemeinsam 
erarbeiten. Alle Akteure, ob staatlich oder nichtstaatlich, müssen in ihrem 
Verantwortungsbereich alles dafür tun, Kinder und Jugendliche besser zu 
schützen. Dafür müssen wir interdisziplinär denken, Systemgrenzen 
überwinden und auch unabhängig von direkten Zuständigkeiten 
Zusammenhänge verstehen. Der Nationale Rat schafft dafür seit 2019 einen 
geeigneten Rahmen.“ 
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Die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM) Kerstin Claus: „Bei Prävention und Hilfen 
haben wir in den letzten Jahren in Bund und Ländern einiges erreicht. Damit 
die Umsetzung vor Ort aber wirklich flächendeckend gelingen kann, ist es 
wichtig, konsequent ressortübergreifend zusammenzuarbeiten. Nur so können 
wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich zum Beispiel Fachkräfte 
besser qualifizieren und inklusive Angebote weiter ausgebaut werden. Daher 
freue ich mich, dass auf der heutigen Sommertagung so viele Mitglieder des 
Nationalen Rats dabei sind und ihre vielfältigen Perspektiven einbringen. Die 
Empfehlungen und Positionen des Nationales Rates werden auch zukünftig 
dazu beitragen, den Kampf gegen sexuelle Gewalt und deren Folgen weiter 
und auf allen Ebenen – in Bund, Ländern und Kommunen - voranzubringen.“ 
 
Hintergrund: 
 
Der Nationale Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen wurde 
2019 gemeinsam vom Bundesfamilienministerium und UBSKM eingesetzt. Er 
bietet ein Forum für den Dialog und die Zusammenarbeit von Vertreterinnen 
und Vertretern aller staatlichen Ebenen sowie von Zivilgesellschaft, 
Wissenschaft und Fachpraxis, darunter auch Mitglieder des Betroffenenrates 
bei der UBSKM sowie der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung 
sexuellen Kindesmissbrauchs. Den Vorsitz haben die 
Bundesfamilienministerin und die Unabhängige Beauftragte. 
 
Eine Woche zuvor hat die Bundesregierung den Gesetzesentwurf zur 
Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
beschlossen. Durch das Gesetz sollen mit einem oder einer vom Parlament 
gewählten Unabhängigen Bundesbeauftragten sowie dem 2015 eingerichteten 
Betroffenenrat und der 2016 eingerichteten Unabhängigen Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs wichtige Strukturen gesetzlich 
verankert und verstetigt werden. Das Gesetz soll insgesamt den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung verbessern 
und betroffene Menschen bei ihrer individuellen Aufarbeitung des erlittenen 
Unrechts unterstützen. Zudem sollen die Prävention sexueller Gewalt sowie 
die Qualitätsentwicklung im Kinderschutz gestärkt werden.  
 
Weitere Informationen finden Sie hier: 

• „Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen“: www.bmfsfj.de/ubskm-gesetz 

• www.nationaler-rat.de/de/www.beauftragte-missbrauch.de/  
• Programm zur Sommertagung Nationaler Rat  
• www.betroffenenrat-ubskm.de  
• https://www.aufarbeitungskommission.de  
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